
Verhaltenskodex des Ev.-luth. Kirchenkreises Ronnenberg 
für berufliche Mitarbeitende

Das kirchliche Leben im Ev.-luth. Kirchenkreis Ronnenberg wird getragen von 
der christlichen Einsicht in die Freiheit und Würde jedes einzelnen Menschen, die 
alle als Ebenbilder Gottes geschaffen wurden.13 Dies verpflichtet uns dazu, kon-
sequent für die Rechte und das Leben von Menschen einzutreten und ihnen Re-
spekt und Achtung, insbesondere auch in Bezug auf ihre sexuelle Selbstbestim-
mung, entgegenzubringen. Wo wir in dieser Weise das in uns gesetzte Vertrauen 
achten und verantwortungsvoll damit umgehen, stärken wir bei den Menschen, 
die sich uns öffnen, das Vertrauen in die eigene Person, ins Gegenüber und das 
Vertrauen in Gott. 

Unsere leitenden Prinzipien in der Arbeit zum Schutz vor sexualisierter Gewalt 
sind: 

• Null Toleranz gegenüber den Taten und

• Transparenz bei der Aufarbeitung.

Dies prägt unsere Haltung gegenüber allen Menschen, denen wir in unserer Ar-
beit begegnen, insbesondere gegenüber Kindern und Jugendlichen und gegen-
über volljährigen Personen in Abhängigkeitsverhältnissen14 sowie in Seelsorge- 
und Beratungssituationen (im Folgenden auch Schutzbefohlene genannt). 

1. Achtung und Respekt der Würde jedes einzelnen Menschen
Unsere Arbeit mit Kindern, Jugendlichen und Schutzbefohlenen, in Seelsorge- 
und Beratungssituationen sowie gegenüber Mitarbeitenden ist von Respekt,
Wertschätzung und Vertrauen geprägt. Wir achten die Würde und Persönlichkeit
jedes einzelnen Menschen.

2. Schutz vor (sexualisierter) Gewalt
Wir wollen jegliche Art von Gewalt bewusst wahrnehmen. Wir tolerieren sie
nicht, sondern benennen sie und handeln zum Besten der Kinder, Jugendlichen
und Schutzbefohlenen. Wenn die Ausübung sexualisierter Gewalt droht, hat de-
ren Verhinderung oberste Priorität.

Anschuldigungen und Verdachtsmomenten sowie Hinweisen auf Täter:innen-
schützende Strukturen wird unter Berücksichtigung des Krisenplans des Kirchen-
kreises  unverzüglich nachgegangen. Jeder Fall mit begründetem Verdacht wird 
bei der landeskirchlichen Meldestelle15 gemeldet. 

3. Hinzuziehen von Unterstützung
Wenn ein Kind, Jugendlicher, Erwachsener im Abhängigkeitsverhältnis oder
Schutzbefohlener Hilfe benötigt, suchen wir als Mitarbeiter:innen das Gespräch
mit einer Fachkraft zu diesem Thema. Die Vorgehensweise und die Ansprech-
partner:innen sind für den Kirchenkreis geklärt und kommuniziert16.

13 Vgl. Verfassung der Evangelisch-Lutherischen Landeskirche Hannovers v. 16-05.2019, § 2	

14 Dazu gehören u.a. auch Auszubildende und Praktikant*innen.	

15 Fachstelle Sexualisierte Gewalt: wwwpraevention.landeskirche-hannover.de/Tel.: 0511 . 1241 752	

16 �Siehe: Interventionsplan des Kirchenkreises Ronnenberg,  
www.kirchenkreis-ronnenberg.de/kirchenkreis/steuerungsgruppe2022



4. Selbstrefl exion
In unserer Rolle und Funktion als Mitarbeitende im Kirchenkreis Ronnenberg ha-
ben wir eine besondere Vertrauens- und Autoritätsstellung sowie Vorbildfunk-
tion, mit der wir jederzeit verantwortlich umgehen. Wir refl ektieren unsere eige-
nen Grenzen, unser Verhalten und die eigene Rolle.

5. Verantwortungsbewusster Umgang mit Nähe und Distanz
Wir gehen verantwortungsbewusst mir Nähe und Distanz um. Individuelle Gren-
zen der Kinder, Jugendlichen und Schutzbefohlenen werden respektiert. Das be-
zieht sich insbesondere auf die Intimsphäre und persönliche Schamgrenze von
Kindern, Jugendlichen und Schutzbefohlenen. Wir beachten das Abstands- und
Abstinenzgebot.

6. Position beziehen
Wir beziehen aktiv Position gegen diskriminierendes, gewalttätiges, rassisti-
sches und sexistisches Verhalten. Das gilt für körperliche Gewalt (z. B. Körperver-
letzung, sexueller Missbrauch) wie auch für verbale Gewalt (z. B. abfällige Bemer-
kungen, Erpressung) und seelische Gewalt (z. B. Mobbing).

7. Qualifi zierte Mitarbeitende
Die Arbeit mit Kindern, Jugendlichen und Schutzbefohlenen braucht aufmerk-
same und qualifi zierte Mitarbeitende. Hierfür entwickeln wir Konzepte für den
Schutz vor sexualisierter Gewalt, die auch die Fortbildung der Mitarbeitenden
beinhalten.

8. Angebote zum Empowerment
Wir wollen Menschen Möglichkeiten bieten, Selbstbewusstsein und die Fähigkeit
zur Selbstbestimmung zu entwickeln. Das bedeutet auch die Auseinanderset-
zung mit dem eigenen Geschlecht.

9. Wahrnehmung/Wahrung der Bedürfnisse Betroff ener sexualisierter Gewalt
Die Bedürfnisse derer, die von sexualisierter Gewalt in unserer Kirche betroff en
sind, werden in unser Handeln einbezogen und Betroff ene insbesondere an der
Aufarbeitung von Fällen sexualisierter Gewalt beteiligt.

10. Zusammenarbeit mit anderen Einrichtungen
Bei der Wahrnehmung unserer Aufgaben arbeiten wir zusammen mit anderen
gesellschaftlichen Gruppen und Einrichtungen, sowie mit kommunalen und
staatlichen Stellen, insbesondere mit den Jugendämtern und mit den Strafver-
folgungsbehörden.

11. Respektvoller Umgang im Team
Auch für die Zusammenarbeit in unseren Kirchengemeinden und Einrichtun-
gen achten wir das Recht auf sexuelle Selbstbestimmung, sorgen für einen res-
pektvollen Umgang miteinander und wahren die persönlichen Grenzen unserer
haupt- und ehrenamtlich Mitarbeitenden.



Selbstverpfl ichtungserklärung: 
Ich habe die Inhalte des Verhaltenskodexes verstanden und verpfl ichte mich, zur 
Einhaltung desselben beizutragen. 

Ich bin über die Gesetzeslage bezüglich des Sexualstrafrechtes §§174ff  Strafge-
setzbuch informiert. Mir ist bewusst, dass jede sexuelle Handlung mit Schutzbe-
fohlenen disziplinarische und gegebenenfalls strafrechtliche Folgen hat. 

Ich versichere, nicht wegen einer in §72a SGB VIII bezeichneten Straftat rechts-
kräftig verurteilt worden zu sein und dass derzeit weder ein gerichtliches Ver-
fahren noch ein staatsanwaltliches Ermittlungsverfahren wegen einer solchen 
Straftat anhängig ist. 

Ort, Datum Unterschrift des/der Mitarbeitenden


